
In der Demokratie herrschen Mehrheiten statt Wahrheiten

Demokratie bedeutet, dass die Mitglieder einer politischen Gemeinschaft sich selbst regieren.
Volksherrschaft ist, theoretisch wie historisch betrachtet, nicht notwendig freiheitlich im Sinn einer
liberalen Demokratie [poststell1] des modernen Verfassungsstaates. Eine erhebliche Zahl an
Staaten waren und sind dem Namen nach Demokratien und weisen zugleich autokratische oder
diktatorische Regierungssysteme auf - einzelne beanspruchen selbstbewusst sogar die „bessere
Demokratie" zu sein. Meine Überlegungen beziehen sich allein auf die Herrschaftsform der
liberalen Demokratie. Sie folgt im Grundsatz dem Repräsentationsmodell, wie es sich seit den
englischen Verfassungskämpfen, den nordamerikanischen und französischen Revolutionen bis in
den Kon- stitutionalismus hinein herausgebildet hat.[1] Die erwachsenen Bürger wählen ein
Parlament, in dem Abgeordnete das Volk vertreten, die wiederum über die Angelegenheiten der
Gemeinschaft verbindlich entscheiden. Zwar ist auch die unmittelbare Bürgerbeteiligung, die
direkte Demokratie mit ihren plebiszitären Elementen möglich. Die große Mitgliederzahl macht die
Repräsentation als primären Beteiligungsmodus jedoch unumgänglich. Der Entscheidungsmodus in
beiden Fällen ist grundsätzlich das Mehrheitsprinzip, d. h. maßgebend ist die überwiegende Zahl
aus einer Gesamtheit von wahl oder abstimmungsberechtigten Personen.[2]

Die Herrschaftsform der liberalen Demokratie ist durch ein weiteres, prägendes Merkmal
charakterisiert. Eine Mehrheit erkennt nicht eine Wahrheit als handlungsleitend für die politische
Gemeinschaft. Sie identifiziert formal diejenige politische Möglichkeit, die auch für die Minderheit
und Nichtbeteiligte verbindlich sein soll. Aus den Religionskämpfen der Frühen Neuzeit heraus
gelingt es dann, die zunächst konfessionell aufgeladene Wahrheitsfrage, später weitere Ansprüche
auf letzte Worte in der Politik durch Verfahrensregelungen zu neutralisieren.[3] Bis in die
herrschenden verfassungstheoretischen Gegenwartskonzeptionen hinein werden substanzhaft-
rousseauistische Gemeinwohlkonzeptionen kritisch gesehen und stattdessen wird, bei
Nuancierungen im Detail, ein prozedurales Verständnis vertreten.[4] „Wahrheit" ist
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[poststell1]Was macht eine liberale Demokratie aus?
Liberale Demokratien sind durch freie Wahlen, Gewaltentrennung, Rechtsstaatlichkeit,
Marktwirtschaft, Menschen- und Bürgerrechte sowie bürgerliche und politische Freiheitsrechte
charakterisiert, die durch eine Verfassung garantiert werden.

deshalb noch lange nicht aus der liberalen Demokratie getilgt. Damit meine ich weder, dass das
Ergebnis des Mehrheitsvotums als situativ wahr betrachtet, noch dass der Wahrheitsanspruch
demokratischer Selbstbestimmung eingeschrieben ist, wie gegen die post-truth-democracy
argumentiert wird.[1] Meine These lautet vielmehr, dass säkulare Wahrheitsansprüche über eine
judikativ getragene Expansion der Grund- und Menschenrechte in die liberale Demokratie
zurückkehren, die diese eigentlich wirksam ausgeschlossen oder neutralisiert hat. Statt
Menschenrechte und Mehrheit notwendigerweise als Nullsummenspiel zu betrachten, sollten wir
das Verhältnis von Menschenrechten und Mehrheiten stärker als Wechselwirkung verstehen.[2]

Karl Doehring - gleichermaßen monographisch ausgewiesen im Völkerrecht, im Staatsrecht und in
der Herrschaftstheorie - hat u. a. über die Bedingungen einer stabilen Demokratie nachgedacht.
Sein Standpunkt war, wo aus seiner Sicht nötig, auch gegen die Zeitströmungen gerichtet - ihn
bewegte die zunehmende „Betonung nicht nur der Menschenrechte, sondern der Individualrechte
schlechthin", durch die das „Interesse des Gemeinwesens" als zweitrangig zurückgestellt würde. In
solchen Formulierungen drückt sich die Sorge um den Staat aus, mehr aber um dessen Bürger und
die Frage, ob wir mit der Fragmentierung fertig werden.[3] Das bewegt die Rechtswissenschaft
auch zehn Jahre nach Doehrings Tod weiterhin, wenn auch mit einer Akzentverschiebung. Denn es
geht in diesem Beitrag nicht um „einen die politischen Mächte begrenzenden pouvoir neutre",[4]
sondern um individuelle und kollektive Selbstbestimmung in der liberalen Demokratie.

Eine Bedingung des prozeduralen Gemeinwohlverständnisses, für die formale Identifikation eines
kollektiven Willens im Parlament, ist das gleichberechtigte Nebeneinander verschiedener
Standpunkte. Sie bilden den Möglichkeitsraum für die politische Auswahl.[5] Damit die zur Wahl
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stehenden Alternativen auch eine effektive Chance auf Mehrheitsgewinnung erhalten, bedarf es
des freien Wettbewerbs politischer Parteien, einer Öffentlichkeit und Medienvielfalt, der Meinungs-
und Versammlungsfreiheit. Nur diese Voraussetzungen erlauben es, auf das parlamentarische
Verfahren und die Entscheidung darüber, welche politische Option verbindlich sein soll, wirksam
Einfluss zu nehmen.

Das Mehrheitsprinzip in der liberalen Demokratie hat also auch eine sozialpsychologische Wirkung
auf die Anerkennung legitimer Mehrheiten und den
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gesellschaftlichen Zusammenhalt. Denn die Legitimität einer Entscheidung ist deutlich größer,
wenn diese sich nicht als Ergebnis des Sieges einer Mehrheit oder Niederlage der Minderheit
anfühlt, sondern das Ergebnis eines Prozesses ist, „in dem die normativen Ansprüche beider Seiten
als legitim anerkannt und berücksichtigt wurden".[1] Ein Grundsatzdokument der Venedig-
Kommission des Council of Europe bringt diesen Zusammenhang auf den Punkt: „Ein Parlament ist
von Natur aus keine monolithische und homogene Institution, sondern eine repräsentative
Versammlung, deren Grundgedanke es ist, dass unterschiedliche Interessen und Ideen vertreten
werden, und wo es immer Meinungsverschiedenheiten und eine Unterscheidung zwischen der
Mehrheit und einer oder mehreren gegnerischen Minderheiten geben wird."[2]
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